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Zitat von Meerschwein Nele

Der Vorsitzende muss in NRW keine Fakultas haben, weil der Gesetzgeber ihn mit der
Aufsicht über die rechtskonforme Durchführung der mündlichen Prüfung betraut. Dazu
muss er über die Prüfungsordnung Bescheid wissen, nicht mehr und nicht weniger. Es
ist sicherlich schön, wenn der Vorsitzende dem Prüfungsgespräch fachlich folgen kann,
aber zwingend ist das sicherlich nicht. Wenn sich darüber also eine Entlastung des
Kollegiums herbeiführen lässt, sehe ich keinen zwingenden Grund, das nicht zu tun.

Eben.

Im vorliegenden Fall möchte der TE jedoch Vorsitzende mit Fakultas, obwohl die personellen
Ressourcen das nicht hergeben. Und dann wundert er sich, dass es ihm insgesamt zuviel wird.
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